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 Veröffentlicht am 14.05.2008

Norm

StGB §39 Abs1

Rechtssatz

Ist eine nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe oder der nicht bedingt nachgesehene Teil einer teilbedingten

Freiheitsstrafe infolge Anrechnung einer Vorhaft auch nur zum Teil verbüßt, liegt eine von § 39 StGB erfassbare

Vorstrafe vor.

Entscheidungstexte

13 Os 40/08v

Entscheidungstext OGH 14.05.2008 13 Os 40/08v

Bem: WK-StGB - 2 § 39 Rz 5. (T1)
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